
Auszug aus dem Protokolli 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 
Sitzung vom 26. Juli 1989 

2288. Privater Gestaltungsplan Sagi-Hegi, Winterthur 
Am 27. Januar 1988 stimmte der Stadtrat Winterthur dem privaten Ge-
staltungsplan Sagi-Hegi zu. Auf einen dagegen eingereichten Rekurs trat 
die Baurekurskommission IV nicht ein (BRKE IV Nr. 146/1988). 

Am 21. Februar 1989 wurden sodann Art. 6 und 7 des Gestaltungs-
plans neu formuliert. Gegen den Zustimmungsbeschluss des Stadtrates 
Winterthur vom 10. Mai 1989 wurde kein Rechtsmittel eingelegt. Mit 
Schreiben vom 28. Juni 1989 ersucht die Stadt Winterthur um die Ge-
nehmigung der Vorlage. 

Das vom Gestaltungsplan erfasste Gebiet liegt in den Wohnzonen 
W2 55 und W3 70. Dem Plan liegt ein Überbauungsprojekt zugrunde, 
das aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangen ist. Von der Bau-
und Zonenordnung wird nur unter den Voraussetzungen und im Aus-
mass von Arealüberbauungen abgewichen. 

Der Gestaltungsplan besteht aus den Bauvorschriften und dem Über-
sichtsplan, dem Verkehrserschliessungsplan sowie der Grundrissvermas-
sung im Massstab 1 : 250. 

Die Vorlage ist angemessen, recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der private Gestaltungsplan Sagi-Hegi, dem der Stadtrat Winter-
thur am 27. Januar 1988/10. Mai 1989 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur, 8400 Winterthur (unter 
Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plansatzes), 
das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie 
an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 26. Juli 1989 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

i. V. 
Hirschi 
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